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§ 280b BDG 1979 IT-Unterstützung
des Personalmanagements des

Bundes und Rechte der betroffenen
Personen

 BDG 1979 - Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.03.2023

 (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, ö entlichen Dienst und Sport hat im Rahmen

ihrer oder seiner Koordinationskompetenz für allgemeine Personalangelegenheiten ö entlich Bediensteter im

Einvernehmen mit der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler

1. die fachlich-inhaltlichen Grundlagen für die Nutzung von standardisierten IKT-Lösungen und IT-Verfahren für das

Personalmanagement des Bundes festzulegen und

2. Richtlinien für die grundsätzliche Nutzung der das Personalmanagement unterstützenden IKT-Lösungen und IT-

Verfahren zu erlassen.

(2) Soweit standardisierte IKT-Lösungen und IT-Verfahren für das Personalmanagement des Bundes zur Anwendung

gelangen, sind die Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen jeweils für den Wirkungsbereich ihres Ressorts zusammen

mit der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 in Verbindung mit

Art. 26 DSGVO. Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und sonstigen P ichten nach

den Bestimmungen der DSGVO gegenüber einer betro enen Person obliegt jedem Verantwortlichen hinsichtlich jener

personenbezogenen Daten und besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die im Zusammenhang mit den

von ihr oder ihm geführten Verfahren oder den von ihr oder ihm gesetzten Maßnahmen verarbeitet, übermittelt oder

weiterverarbeitet werden. Für Bereiche, in denen die Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen jeweils mit der

Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler gemeinsam Verantwortliche sind, erfolgt die Aufteilung dieser P ichten

durch Verordnung der Bundesregierung.

(3) Auftragsverarbeiter haben insbesondere jeweils die Datenschutzp ichten gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h DSGVO

wahrzunehmen.

(4) Übt eine betro ene Person ihre Rechte nach der DSGVO gegenüber einem unzuständigen Verantwortlichen aus, so

hat dieser sie an den zuständigen Verantwortlichen zu verweisen. Die Übermittlung von Informationen an die

betro ene Person hat unentgeltlich innerhalb eines Monats nach Ausübung eines der genannten Rechte nach der

DSGVO direkt schriftlich, gegebenenfalls elektronisch oder in einer anderen, schriftlich dokumentierten Form zu

erfolgen. Die Frist kann vor Ablauf nach begründeter Verständigung der betro enen Person um weitere zwei Monate

verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Geltendmachungen
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erforderlich ist. Macht eine betro ene Person ein gemäß Abs. 5 bis 8 beschränktes Recht geltend, so ist sie darauf

hinzuweisen und die zuständige Datenschutzbeauftragte oder der zuständige Datenschutzbeauftragte ist darüber in

Kenntnis zu setzen.

(5) Der Grundsatz der Richtigkeit gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO und das Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16

DSGVO werden bezüglich unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten oder besonderer Kategorien

personenbezogener Daten insoweit beschränkt, als einer Berichtigung die Rechtskraft oder die Verjährung

entgegenstehen, oder wenn für die betro ene Person die Möglichkeit einer Klärung der Richtigkeit und Vollständigkeit

auf einem zumutbaren Rechtsweg besteht oder bestand. Macht die betro ene Person glaubhaft, dass diese

personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien personenbezogener Daten sie erheblich in ihren Rechten

beeinträchtigen, so kann sie dazu eine nicht inhaltsändernde, zu dokumentierende Stellungnahme abgeben.

(6) Das Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO wird insoweit beschränkt, als durch Gesetz oder Verordnung eine

Aufbewahrungsp icht oder Archivierung vorgesehen ist. Auf Antrag einer betro enen Person sind ihre

personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien personenbezogener Daten für die verbleibende Dauer der

Aufbewahrungsp icht ohne Aufbereitung zu speichern, wenn die betro ene Person glaubhaft macht, dass die

Aufbewahrung ihrer personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien personenbezogener Daten sie erheblich

in ihren Rechten beeinträchtigt und keine weitere Verarbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbeitung für die

verbleibende Dauer der Aufbewahrungspflicht vorgesehen ist.

(7) Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO wird in Bezug auf integrierte

Datenverarbeitungssysteme für die Dauer einer Überprüfung der von der betro enen Person bestrittenen Richtigkeit

ihrer personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien personenbezogener Daten sowie für den Zeitraum, in

dem die betro ene Person ihr Recht auf Widerspruch geltend gemacht hat und noch nicht feststeht, ob die

berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen, beschränkt.

(8) Das Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO wird hinsichtlich der Verarbeitung, Übermittlung und

Weiterverarbeitung personenbezogener Daten und besonderer Kategorien personenbezogener Daten für Zeiten einer

durch Gesetz oder Verordnung vorgesehenen Aufbewahrungsp icht oder Archivierung beschränkt, sofern die

betro ene Person nicht Gründe nachweisen kann, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben und welche die

Ziele der Beschränkung des Rechtes auf Widerspruch überwiegen. Die zuständige Datenschutzbeauftragte oder der

zuständige Datenschutzbeauftragte ist über die Vornahme und das Ergebnis einer solchen Abwägung in Kenntnis zu

setzen.

(9) Dieser Paragraph gilt abweichend von § 1 für alle betro enen Personen gemäß § 280 Abs. 1 und ausschließlich für

personenbezogene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß § 280 und § 280a Abs. 1.
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